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verwaltung/bezirksverordntenversammlung/

Berlin, den    11.01.2024

Einladung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur Öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Ausschusses für Mobilität und 
öffentlichen Ordnung ein.

am Donnerstag, 18.01.2024

um 19:30 Uhr

im Haus 7,  BVV-Saal, Bezirksamt Pankow von Berlin, 10405 Berlin, Fröbelstraße 17

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

 1 Protokollkontrolle (Protokoll vom 07.12.2023 und 21.12.2023)

 2 Bericht aus dem Bezirksamt

 3 Überwiesene Drucksachen

 3.1 Bötzowviertel verkehrsberuhigt und lebenswert - Drucksache: IX-0769 (20 Minuten)

 3.2 Vinetakiez für Menschen statt Kfz-Durchgangsverkehr! - Drucksache: IX-0772 (20 Minuten)

 3.3 Hielscherstraße zur Fahrradstraße entwickeln - Drucksache: IX-0482

 3.4 Das Radverkehrsnetz an die Bedürfnisse der Pankower anpassen - Drucksache: IX-0536

 3.5 Christine soll schöner werden – Verkehrsberuhigung und Entsiegelung in der Christinenstraße vereinen 
- Drucksache: IX-0750

 3.6 Späti ausgeschlossen? Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes auch in Pankow weiterhin 
uneingeschränkt ermöglichen - Drucksache: IX-0753

 4 Sonstiges Vorbereitung der Senioren-BVV

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Mike Szidat
Ausschussvorsitz

mailto:bvv.buero@ba-pankow.de
http://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/
http://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/


Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

x einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 43 Ja-Stimmen

abgelehnt 0 Gegenstimmen

zurückgezogen 0 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung 

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0769

Einwohnerantrag
Sonja Rahlwes, Sabine Opderbeck, 
Andreas Brüning 

Ursprung: 
Einwohnerantrag, Sonja Rahlwes, Sabine Opderbeck, Andreas 
Brüning
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
15.11.2023 BVV BVV/018/IX

Betreff: Bötzowviertel verkehrsberuhigt und lebenswert

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird gebeten, im Wege der eigenen Zuständigkeit oder in Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden,

1. das Bötzowviertel zu einem verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen mit besonderem 
Augenmerk auf Straßenabschnitte vor Schulen, Kindergärten und Senioreneinrichtungen;

2. die Hufelandstraße und Bötzowstraße zügig zu Fahrradstraßen umzubauen;

3. den Durchgangsverkehr in allen Straßen des Bötzowviertels mit schnell umsetzbaren Mitteln zu 
verhindern (z. B. durch Einbahnstraßen für den motorisierten Verkehr, modale Filter und 
Diagonalsperren)

4. die Gehwege im Bötzowviertel zu sanieren und barrierefrei zu gestalten;

5. die Aufenthaltsqualität im Bötzowviertel zu erhöhen (z. B. durch Flächenentsiegelungen und 
die Neuorganisation von Parkraum. Die entstehenden Freiflächen können genutzt werden als 
Bereiche für Außengastronomie, als Grün- und Aufenthaltsflächen, für Sitzgelegenheiten, zum 
Abstellen von Rollern, Fahrrädern und Lastenrädern sowie als Ladezonen und für temporären 
Lieferverkehr; die Parkplätze vor Schulen sollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur 
Verbesserung von Sichtbeziehungen umgewidmet werden).

Berlin, den 02.11.2023

Einreicher: Sonja Rahlwes, Sabine Opderbeck, Andreas Brüning
Begründung siehe Rückseite

TOP 3.1



Drs. IX-0769

Erläuterung:

Als „Bötzowviertel“ wird im Folgenden das Gebiet bezeichnet, das zwischen den Hauptstraßen 
„Greifswalder Straße“, „Danziger Straße“, „Kniprodestraße“ und „Am Friedrichshain“ liegt.

Unser Ziel:

Im Bötzowviertel (Gebiet begrenzt von Greifswalder Straße, Danziger Straße, Kniprodestraße und der 
Straße Am Friedrichshain) die Kita- und Schulwegsicherheit zu erhöhen, das Viertel vom 
Durchgangsverkehr zu befreien und für mehr Aufenhaltsqualität zu sorgen.

Begründung:

Die Erreichung der Pariser Klimaziele, die Umsetzung des Berliner Mobilitätsgesetzes, die 
Verhinderung von Todesfällen im Straßenverkehr, die Erhöhung von Schul- und Verkehrssicherheit und 
die laut WHO notwendige Reduzierung von Lärm- und Luftschadstoffbelastung sind nur mit einem 
schnellen Umsteuern in der Verkehrspolitik möglich. Beispiele aus anderen deutschen Städten und den 
Niederlanden verdeutlichen die großen kurzfristigen Potenziale im Fuß- und Radverkehr.

Eine mögliche Verkehrsberuhigung im Bötzowviertel wurde bei einem Ranking verschiedener 
möglicher Kiezblocks des Bezirksamts Pankow im Jahre 2020 überdurchschnittlich gut bewertet. Bisher 
wurde jedoch keine Maßnahme angegangen.

Die Verkehrsplanung sollte Kiez als Ganzes betrachten, um Verkehrsverlagerungen und 
–belastungen in Nebenstraßen zu vermeiden.

Die Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereiches erhöht nicht nur die Lebensqualität in einem durch 
Wohnungs-, Fuß- und Radverkehrsdichte geprägten Quartier, sondern verbessert zudem die 
Verkehrssicherheit vor allem für Schüler:innen, Kinder, Senior:innen oder Menschen mit 
Behinderungen.

Eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Kiez wurde mehrfach in der BVV besprochen. Eine 
Umsetzung von dafür geeigneten Maßnahmen sollte daher ganzheitlich zusammen mit den 
vorgeschlagenen verkehrsberuhigenden Maßnahmen vorgenommen werden. Dabei ist auf eine 
flächengerechte Verteilung von Parkraum für verschiedene Mobilitätsarten sowie eine möglichst 
naturnahe Gestaltung des Stadtgrüns zu achten.

TOP 3.1



Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0772

Einwohnerantrag
Elena Laidler-Zettelmeyer, Henning 
Schrader, Olaf Thiel 

Ursprung: 
Einwohnerantrag, Elena Laidler-Zettelmeyer, Henning Schrader, Olaf 
Thiel
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
15.11.2023 BVV BVV/018/IX

Betreff: Vinetakiez für Menschen statt Kfz-Durchgangsverkehr!

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, im Vinetakiez1 mit den Mitteln eines Kiezblocks zeitnah für 
weniger Kfz-Durchgangsverkehr, mehr Sicherheit für Fuß- und Radverkehr, sowie mehr 
Aufenthaltsqualität und Klimawandelanpassungen zu sorgen. 

Hierzu soll es in eigener Zuständigkeit und in Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
geeignete Maßnahmen umsetzen

1. den Kfz-Durchgangsverkehr in allen Straßen des Kiezes schnell und wirksam (z.B. 
gegenläufige Einbahnstraßen, Diagonalfilter) zu verhindern, sowie an angrenzenden 
Hauptstraßen (Wisbyer und Berliner Straße, Elsa-Brandström- und Neumannstraße) 
für die Einrichtung von Tempo 30 sorgen; Parkraumbewirtschaftung soll auf den 
Vinetakiez erweitert werden.

2. zu gewährleisten, dass Menschen zu Fuß und auf dem Rad ihre Ziele sicher und direkt 
erreichen. Gehwegvorstreckungen an allen Kreuzungen und ca. alle 100 Meter sollen 
sichere, barrierefreie Querungen für den Fußverkehr ohne Sichtbehinderungen 
ermöglichen.
Das aktuell zu bauende Pankower Fahrradstraßen-Netz soll durch den Kiez hindurch 
erweitert werden. Lieferzonen in ausreichender Dichte sollen das Parken „in zweiter 
Reihe“ unnötig machen.

1 Als „Vinetakiez“ wird im Folgenden das Gebiet bezeichnet, das zwischen den Hauptstraßen der Berliner Straße, 
Wisbyer Straße, Elsa-Brandström-Straße sowie Neumannstraße liegt.

TOP 3.2



Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

x einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 41 Ja-Stimmen

abgelehnt 0 Gegenstimmen

zurückgezogen 0 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

3. den Aufenthalt attraktiver zu gestalten und die Klimawandelfolgen zu mildern. 
Insbesondere sollen Straßenabschnitte so zu Aufenthaltsbereichen umgestaltet 
werden (z.B. durch Entsiegelung und Begrünung, Spielstraßen oder 
verkehrsberuhigte Bereiche), dass ein Netz von begrünten Bereichen entsteht.

Berlin, den 06.11.2023

Einreicher: Elena Laidler-Zettelmeyer, Henning Schrader, Olaf Thiel, 

Begründung siehe Rückseite

TOP 3.2



Drs. IX-0772

Begründung:
 „Es gibt nur wenige öffentliche Orte, an denen Kinder unbeschwert auf die Straße gehen und 
dort auch spielen können. In Berlin ist das Auto noch immer die Nummer eins. Dafür ist alles 
bestens organisiert.“ (Martin Aarts, Stadtplaner)

Die Erreichung der Pariser Klimaziele, die Umsetzung des Berliner Mobilitätsgesetzes, die 
Verhinderung von Todesfällen im Straßenverkehr und die laut WHO notwendige Reduzierung 
von Lärm- und Luftschadstoffbelastung sind nur mit einem schnellen Umsteuern in der 
Verkehrspolitik möglich. Beispiele aus anderen deutschen Städten, Spanien und den 
Niederlanden verdeutlichen die großen kurzfristigen Potenziale im Fuß- und Radverkehr.

Die Verkehrsplanung sollte Kieze als Ganzes betrachten, um Verkehrsverlagerungen in 
Nebenstraßen zu vermeiden.

Die Anordnung eines Kiezblock-Konzeptes mit der Reduktion des Durchgangsverkehrs ist 
aufgrund der hohen Wohnungs-, Fußverkehrs – und Radverkehrsdichte und wegen des hohen 
Querungsbedarfs notwendig. 

Unsichere Angebote für den Radverkehr führen zu Konflikten zwischen Rad- und Fußverkehr. 
Durch sichere Radverkehrsanlagen werden diese entschärft. Für schnelle Radfahrer*innen 
bieten geschützte Radwege auf den anliegenden Hauptstraßen eine attraktive Alternative und 
entlasten damit den Kiez. Bereits kleinräumige Maßnahmen können der Erreichung der im 
Antragstext genannten Ziele dienen.

Weitergehend soll z. B. konkret geprüft werden, 

 wo weitere Absenkungen von Bordsteinen im Kreuzungsbereich das Queren des 
Fussverkehrs erleichtern können

 den Bereich vor der Trelleborg-Grundschule (Eschengraben zwischen Neumann- und 
Wetterseestraße) für den Autoverkehr durch Poller zu sperren oder alternativ einen 
Zebrastreifen in diesem Bereich zur Querung des Eschengrabens anzulegen, 

 wie leere Baumscheiben zeitnah mit Bäumen bepflanzt werden können,

 die Grünfläche zwischen Westerlandstraße und Vinetastraße durch Umwidmung des 
angrenzenden Straßenlandes bzw. von Parkplätzen zu erweitern.

TOP 3.2



Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

x einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 49 Ja-Stimmen

abgelehnt 0 Gegenstimmen

zurückgezogen 0 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung 

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0482

Antrag
Fraktion der CDU 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der CDU
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
16.11.2022 BVV BVV/010/IX

Betreff: Hielscherstraße zur Fahrradstraße entwickeln

Die BVV möge beschließen:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich an die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verkehr 
und Klimaschutz zu wenden und darauf hinzuwirken, dass die Hielscherstraße in das 
Radergänzungsnetz aufgenommen wird. Im Gegenzug soll die Hauptstraße aus dem 
Ergänzungsnetz ausgestuft werden. Infolgedessen wird das Bezirksamt ersucht, die 
Hielscherstraße zur Fahrradstraße zu entwickeln.

Berlin, den 09.11.2022

Einreicher: Fraktion der CDU
Lars Bocian, Jörn Pasternack, Denise Bittner und die weiteren Mitglieder der 
CDU-Fraktion

Begründung siehe Rückseite

TOP 3.3



Drs. IX-0482

Begründung:

Die stark befahrene Hauptstraße in Wilhelmsruh verfügt über einen sehr geringen 
Fahrbahnquerschnitt. An den engsten Stellen misst dieser gerade einmal 8 Meter, was nicht 
ausreichend ist, um nach dem Mobilitätsgesetz eine entsprechende RVA zu errichten. Die 
Hauptbewegungsachse für Fahrradfahrer geht im Moment durch die stark befahrene 
Hauptstraße. Hier sind Busse sowie Liefer- und Durchfahrtsverkehr auf der übergeordneten 
Straße unterwegs. Einen Fahrradweg gibt es nur vom S-Bhf Wilhelmsruh bis etwa zur Höhe 
des Anfangs der parallel verlaufenden Hielscherstraße.

Über die Hielscherstraße kann der gesamte Nord-Süd Verkehr über die Strecke von über 
einem Kilometer verkehrssicher bis an den Nordgraben geführt werden. Die teilweise 
unbefestigte Hielscherstraße müsste dazu mit einem Asphaltstreifen ertüchtigt werden. Im 
Bereich des Kopfsteinpflasters ist das ebenfalls der Fall. Das Kopfsteinpflaster steht nicht unter 
Denkmalschutz, siehe KA-0203/IX. Dem Fahrradverkehr wird so ein eigenständiger und 
sicherer Raum eingeräumt.

TOP 3.3



Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0536

Antrag
Fraktion der CDU 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der CDU
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
14.12.2022 BVV BVV/011/IX

Betreff: Das Radverkehrsnetz an die Bedürfnisse der Pankower anpassen

Die BVV möge beschließen:

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 
Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK) dafür einzusetzen, dass das Radverkehrsnetz und 
ggf. der Netzplan Radverkehrsnetz wie folgt geändert wird:

1. Das Ergänzungsnetz durch die drei Kleingartenanlagen am Volkspark Prenzlauer Berg 
und das Ergänzungsnetz durch den Volkspark Prenzlauer Berg entfallen.

2. Das Ergänzungsnetz am Friedrichshain bzw. auf der Kniprodestraße wird zwischen 
Bötzowstraße und Conrad Blenkle Straße erweitert.

3. Das Ergänzungsnetz auf der Greifswalder Straße wird zwischen Hufelandstraße und 
Danziger Straße erweitert.

4. Das Radvorrangnetz auf der Bötzowstraße ab Danziger Straße in nördlicher Richtung 
sowie auf der Anton Saefkow Straße entfällt.

5. Die Günter-Litfin-Straße, Thiesstraße und Amalienstraße werden in das 
Radverkehrsnetz aufgenommen. Im Gegenzug sollen die Tassostraße, 
Charlottenburger Straße, Max-Steinke-Straße, Mirbachplatz, Gäblerstraße, 
Roelckestraße, Hauptweg (KGA Frieden) und weiter Gäblerstraße bis Thiesestraße aus 
dem Radverkehrsnetz ausgestuft werden.

6. Die angestrebte Radverkehrsverbindung entlang des Weißenseer Sees wird weiter 
südlich im Park des Weißenseer Sees verschoben, weiterhin wird der Knotenpunkt 
Indira-Gandhi-Straße/Berliner Allee aus den Planungen entfernt. Des Weiteren ist zu 
prüfen, wie eine Querung der Berliner Allee über die Wegnerstraße in den Park am 
Weißensee zu realisieren wäre, ohne dass die Leistungsfähigkeit der Bundesstraße 2 
eingeschränkt wird.

7. Die geplante Radvorrangroute vom Knotenpunkt Straße 26/Karower Damm über 
Sellheimbrücke Blankenburger Chaussee, Alt-Karow, Bucher Chaussee, Karower 
Chaussee, Wiltbergstraße, Alt-Buch bis Schwanebecker Chaussee wird gestrichen und 
stattdessen wird eine parallele Radwegeverbindung vom Knotenpunkt Karower Damm, 
Lindenberger Weg, Straße 33, Straße 52, Strömannstraße, Hofzeichendamm bis zur 
Schwanebecker Chaussee errichtet.

8. Die Lehderstraße wird aus dem Radverkehrsnetz ausgestuft. Im Gegenzug soll die 
bereits bestehende RVA auf der Ostseestraße im Bestand saniert und ertüchtigt 

TOP 3.4



Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

x einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 47 Ja-Stimmen

abgelehnt 0 Gegenstimmen

zurückgezogen 0 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung 

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

werden. Des Weiteren soll eine Brückenlösung von der Ostseestraße über den Erich-
Weinert-Park in die Krügerstraße unter Einsatz von Bundes-Fördermitteln des 
Programms “Klimaschutzinitiative – Klimaschutz im Radverkehr”[1] geschaffen 
werden.

9. Der Killisch-von-Horn-Weg und die Pichelswerderstraße werden dem Radvorrangnetz 
zugeordnet.

10. Die Wollankstraße zwischen Pichelswerderstraße und Florastraße wird vom Nebennetz 
ins Vorrangnetz eingestuft.

11. Die Florastraße zwischen Wollankstraße und Mühlenstraße wird vom Nebennetz ins 
Vorrangnetz eingestuft.

12. Die Mühlenstraße zwischen Florastraße und RSV 4 (Panke Trail) wird dem 
Radvorrangnetz zugeordnet.

13. Die Kreuzstraße zwischen Wilhelm-Kuhr-Straße und Schönholzer Straße sowie die 
Parkstraße wird vom Nebennetz ins Vorrangnetz eingestuft.

14. Die Wilhelm-Kuhr-Straße zwischen Kreutzstraße und Wollankstraße wird vom 
Vorrangnetz ins Nebennetz ausgestuft.

15. Die Breite Straße zwischen Mühlenstraße und Berliner Straße wird ausgestuft.

16. Die Florastraße zwischen Mühlenstraße & Berliner Straße wird ausgestuft.

Berlin, den 07.12.2022

Einreicher: Fraktion der CDU
Jörn Pasternack, Denise Bittner, David Paul, Dr. Eva Scharfenberg und die 
anderen Mitglieder der Fraktion

Begründung siehe Rückseite

TOP 3.4



Drs. IX-0536

Begründung:

Das Radverkehrsnetz muss verändert werden, damit es den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger Pankows besser entspricht. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pankower 
Bevölkerung muss ein nachhaltiges und sinnvolles Radverkehrsnetz entwickelt werden, 
welches den Bürgerinnen und Bürgern ein schnelles Fortkommen ermöglicht. Viele 
Bürgerinnen und Bürger nutzen das Fahrrad (z.T. als Alternative zum Auto) und möchten das 
Fahrrad dauerhaft als Verkehrsmittel nutzen. 

Der bereits existierende Radverkehrsplan und der beschlossene Netzplan Radverkehrsnetz 
benötigen zahlreiche Änderungen und Ergänzungen. 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz informiert 
bezüglich des Netzplans Radverkehrsnetz auf ihrer Homepage wie folgt: „Das Vorrangnetz soll 
eine Länge von rund 850 Kilometern aufweisen. Für dieses Netz gelten entsprechend des 
Mobilitätsgesetzes sehr hohe Qualitätsstandards. Radverkehrsanlagen im Vorrangnetz sollen 
2,50 Meter pro Richtung breit sein und damit ein schnelles und sicheres Vorankommen 
garantieren. Neben dem Vorrangnetz soll ein Ergänzungsnetz mit einer Länge von rund 1.500 
Kilometern realisiert werden, beispielsweise durch Fahrradstraßen. Radverkehrsanlagen im 
Ergänzungsnetz sollen im Regelfall 2,30 Meter, in gut begründeten Ausnahmefällen 
mindestens 2,00 Meter breit sein. Als rechtliche Grundlage für das Radverkehrsnetz dient der § 
41 (3) des Berliner Mobilitätsgesetzes von 2018. Es soll nicht die erforderliche Planungsarbeit 
der Baubehörden ersetzen, sondern deren konzeptionelle Grundlage bilden.“[2]

In Anbetracht verschiedener Parameter (u.a. positives Miteinander aller Verkehrsteilnehmer, 
mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer im Straßenverkehr) sollte der beschlossene 
Netzplan Radverkehrsnetz und das bereits bestehende Radverkehrsnetz daher angepasst 
werden.

Zu 1: Das Ergänzungsnetz durch drei Kleingartenanlagen am Volkspark Prenzlauer Berg soll 
eine Breite von 2,30 m je Richtung entsprechen (in Ausnahmefällen 2,00 m). Der geplante Weg 
ist der gemeinsame Hauptweg aller drei Kleingartenanlagen und führt z. T. direkt zu den 
Parzellen. Ein Fahrradweg dort entspricht zu großen Teilen nicht der ausnahmsweise 
definierten Mindestbreite von 2,00 m und stellt eine Gefahr für Fußgänger dar. Fahrradfahrer, 
die Richtung Nord-Westen fahren möchten, können das verkehrsberuhigte Blumenviertel 
bspw. über Maiglöckchenstraße/Syringenplatz/Altenescher Weg nutzen. Das Ergänzungsnetz 
durch den Volkspark Prenzlauer Berg ist aufgrund des Wegfalls des Ergänzungsnetzes durch 
die drei Kleingartenanlagen (2.) redundant.

Zu 2-4: Fahrradfahrer, die in den östlichen Mühlenkiez bzw. das westliche Blumenviertel 
fahren wollen, werden der Straße Am Friedrichshain bzw. der Kniprodestraße folgen und nicht 
über die Bötzowstraße und folgend die Danziger Straße fahren. Fahrradfahrer, die entlang der 
Greifswalder Straße fahren wollen, werden in südwestlicher Richtung nicht die Danziger 
Straße folgend Winsstraße bzw. Marienburger Straße sowie in nordöstlicher Richtung die 
Hufeland Straße folgend Bötzowstraße bzw. Danziger Straße nutzen.

Zu 5: Die geplante Streckenführung über Tassostraße, Charlottenburger Straße, Max-Steinke-
Straße usw. erfüllt nicht den Raumbedarf. Weitere Probleme sind Planungswiderstände auf 
der Strecke und Leistungseinschränkungen der Berliner Allee beim Queren dieser. Auch die 
Querung des Mirbachplatzes ist aufgrund der Raumbedarfe nicht umsetzbar. Die Führung des 
Radverkehrs über die Amalienstraße usw. ist ein effizienter Ersatz für den Wegfall der 
ursprünglich geplanten Hauptroute.

TOP 3.4



Zu 6: Der Park am Weißensee erfreut sich großer Beliebtheit der Pankower und erreicht 
zunehmend einen überbordenden Grad der Übernutzung. Gerade im Bereich des Ufers ist dies 
spürbar. Hier eine Radverkehrsverbindung zu schaffen, verschärft diese Situation und 
verhindert die Nutzung durch Fußgänger. Um die Leistungsfähigkeit der bereits jetzt stark 
belasteten Bundesstraße 2 nicht weiter zu mindern, soll auf einen Knotenpunkt über die Indira-
Gandhi-Straße/ Berliner Allee in den Weißenseer Park verzichtet werden, sondern eine Lösung 
der Querung der B2 geprüft werden. 

Zu 7: Die geplante Radwegeverbindung über den Karower Damm, Sellheimbrücke,, Alt-Karow 
und Bucher Chaussee, Karower Chaussee, Wiltbergstraße, Alt-Buch bis Schwanebecker 
Chaussee ist die einzige leistungsfähige Radiale für Busse und MIV sowie präferierte 
Anfahrtsroute für die Rettungsstelle des Helios-Klinikum. Die aus der schriftlichen Anfrage 
19/13267 hervorgehenden Verkehrszahlen von Radfahrern begründen nicht den Bedarf einer 
solchen Verbindung. Um jedoch eine attraktive Radwegeverbindung in Nord/Süd anzubieten 
und den Radverkehr weiter zu stärken, bedarf es einer separaten Streckenführung, in der das 
Rad die vorherrschende Verkehrsart werden kann. Hierzu soll parallel auf der o.g.Route das 
Radvorrangnetz etabliert werden.

Zu 8: Dreh- und Angelpunkt der Lehderstraße im Anschluss an das Radverkehrsnetz sind die 
Knotenpunkte Caligariplatz/Prenzlauer Promenade und Wisbyer Straße/Ostseestraße. Diese 
Knotenpunkte sind durch ihre starke Auslastung und die Straßenbahn in Mittellage, sowohl auf 
der Prenzlauer Allee als auch in der Wisbyer Straße stark frequentiert. Hier noch Fahrradfahrer 
zu bündeln und über diesen Knotenpunkt zu führen wird zwangsweise zu Konflikten und 
Gefahren gerade für die schwächsten Verkehrsteilnehmer führen. Um diesem Problem zu 
begegnen, soll die bereits bestehende RVA auf der Ostseestraße saniert und mit einer 
Brückenlösung in die Krügerstraße qualifiziert werden.

TOP 3.4
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Zu 9-16: Der Kernbereich in Alt-Pankow und die Bundesstraße 96 sind Hauptverkehrsadern in 
Pankow. Mit ihren vielfältigen Aufgaben neben Markt- und Einzelhandelsgewerbe nebst 
Sondernutzungen der Gehwege ist der Straßenraum begrenzt. Um Konflikte zu vermeiden 
und eine gleichbleibende Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist beabsichtigt, Konflikte gar nicht 
erst entstehen zu lassen und trotzdem ein weitaus attraktiveres Angebot für Radfahrer zu 
schaffen. Dies ist möglich, indem eine frühzeitige Aufgliederung des Radvorrangnetz im 
Bereich des Killisch-von-Horn-Wegs vorgenommen wird, um die später zu entwickelnden 
Fahrradstraßen im Bereich Parkstraße zu fördern. Im Ergebnis entscheiden sich Fahrradfahrer 
auf dem Radvorrangnetz an den KP Killisch-von-Horn-Weg/Wilhelm-Kuhr-Straße oder 
Parkstraße/Ossietzkystraße oder Mühlenstraße/ RSV4 (Panke Trail), in welche 
Himmelsrichtung es gehen soll.

[1]https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMU/foerderaufruf-klimaschutz-durch-radverkehr.html
[2] https://www.berlin.de/sen/uvk/verkehr/verkehrsplanung/radverkehr/radverkehrsnetz/, abgerufen am 12.12.2021, 13:42 Uhr
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Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0750

Antrag
Fraktion der SPD 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der SPD
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
20.09.2023 BVV BVV/017/IX

Betreff: Christine soll schöner werden – Verkehrsberuhigung und Entsiegelung in der 
Christinenstraße vereinen

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht

Maßnahmen zur partiellen Entsiegelung in der Christinenstraße im Abschnitt zwischen 
Torstraße und Fehrbelliner Straße in Prenzlauer Berg zu prüfen, die gleichzeitig zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit für den Fuß- und Radverkehr beitragen und den Durchgangsverkehr 
reduzieren. Im Rahmen der Prüfung sollen insbesondere folgende Optionen in Betracht 
gezogen werden:

 Aufhebung der graden Streckenführung zur Verlangsamung des Durchgangsverkehrs;

 Veränderung der Parkordnung durch Einrichtung eines Parkstreifens zum 
Schrägparken in der Mitte der Fahrbahn und wechselnde Verlagerung der Parkflächen 
(Senkrechtaufstellung) auf je eine Seite der Fahrbahn;

 Gezielter Ersatz einzelner Parkflächen durch Baumschreiben inkl. Pflanzung von 
Straßenbäumen, wie in den Nachbarstraßen vorhanden;

 Gezielter Einsatz von Aufpflasterungen;

 Gezielte Erweiterung von Straßenbegleitgrün zur weiteren Ausdifferenzierung der 
Strecken und Wegeführung; 

 Schaffung von Flächen zur Aufstellung von Fahrradbügeln und Stadtmöbeln;

 Kombination aus den oben genannten Maßnahmen.

Im Rahmen der Prüfung soll eine Kostenschätzung für die Umsetzung der Maßnahmen erarbeitet 
werden. Außerdem soll das Bezirksamt prüfen, ob eine (Teil-)Finanzierung aus dem 
Sondervermögen Klimaschutz des Landes Berlin, dem Bundesprogramm „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung“ oder anderen Förderprogrammen möglich ist.
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Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

X einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 49 Ja-Stimmen

abgelehnt 0 Gegenstimmen

zurückgezogen 0 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

Die Ergebnisse dieser Prüfung sollen im Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung inkl. der 
Darstellung von Vor- und Nachteilen vorgestellt und diskutiert werden. Etwaige Veränderungen 
sollen im nächsten Schritt zeitnah an die Hersteller von Navigationssoftware kommuniziert 
werden.

Berlin, den 12.09.2023

Einreicher: Fraktion der SPD
Katja Ahrens, Roland Schröder

Begründung siehe Rückseite
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Drs. IX-0750

Begründung:

Die Christinenstraße im Prenzlauer Berg verbindet den Teutoburger Platz mit der Torstraße. 
Sie ist ihrer Erscheinung nach, eine klassische alter Berliner Straße: Schnurgrade, 
Kopfsteinpflaster, kein Baum.

Diese Art der Gestaltung des Stadtraumes und der damit einhergehende Versiegelungsrad 
wird weder dem Anspruch einer Schwammstadt Berlin noch den Herausforderungen der 
Klimaanpassung gerecht. Zudem berichten Anwohnende, dass die Christinenstraße zunehmen 
als Umfahrungsstrecke von Durchgangsverkehren frequentiert wird. Dabei verleitet ihre grade 
Streckenführung offenbar zur Missachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung. Dies wirkt sich 
nicht nur auf die Verkehrssicherheit der Christinenstraße aus, sondern sorgt aufgrund des 
Pflastersteinbelages auch für erheblichen Lärm.

Denkt man mögliche Lösungen für diese Problemstellungen zusammen, könnte die 
Veränderung der Streckenführung in Kombination mit der Umgestaltung der Parkordnung und 
der Pflanzung einiger Straßenbäume in dem Bereich die vorbenannten Herausforderungen im 
Sinne des Klimaschutzes wirksam lösen. Der bauliche Aufwand und auch der mögliche Verlust 
einiger (weniger) Parkflächen erscheint angesichts des Effektes für Klimaanpassung und 
Aufenthaltsqualität vertretbar.
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Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

einstimmig

beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung Ja-Stimmen

abgelehnt Gegenstimmen

zurückgezogen Enthaltungen

federführend
überwiesen in den Ausschuss für

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0753

Antrag
Fraktion der SPD 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der SPD
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
20.09.2023 BVV BVV/017/IX

Betreff: Späti ausgeschlossen? Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes auch 
in Pankow weiterhin uneingeschränkt ermöglichen

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, 

dass Konzept für die Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Straßenlandes in 
Pankow zu überarbeiten. Ziel der Überarbeitung soll es sein, sicherzustellen, dass 
Spätverkaufsstellen auch weiterhin die Möglichkeit haben, Anträge auf Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenlandes zu stellen, um vor ihren Verkaufsstätten auch Sitzgelegenheiten 
aufzustellen. Die Anträge auf Sondernutzung sollen sowohl für den Oberstreifen als auch der 
Unterstreifen gestellt werden können. 

Den Spätverkaufsstellen soll auf Antrag eine Genehmigung zur Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenraums erteilt werden, sofern die Verkaufsstellen die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Die vorrangige Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs im Rahmen 
des straßenrechtlichen Gemeingebrauchs muss dabei gewährleistet werden.

Siehe 2. Ausfertigung

Berlin, den 12.09.2023

Einreicher: Fraktion der SPD, 
Katja Ahrens, Mike Szidat, Roland Schröder

Begründung siehe Rückseite
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Drs. IX-0753

Begründung:

Grundsätzlich ist die Erstellung eines Sondernutzungskonzepts mit einheitlichen, transparenten 
Vorgaben für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums, wie es in der Sondersitzung des Ausschusses 
für Mobilität und öffentliche Ordnung am 29.06.2023 vom Bezirksamt vorgestellt wurde, zu begrüßen. 
Der vollständige Ausschluss der Spätis von der Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes ist 
jedoch zu pauschal und wird einer angemessenen Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden 
Ermessensspielraums nicht gerecht. 

Das Bezirksamt macht es sich zu einfach, wenn es mit Hinweis auf zu geringe personelle Ressourcen, 
eine einzelne Gruppe von Gewerbebetrieben von vornherein von diesen Regelungen ausschließt. Ein 
Kontrolldefizit des Bezirksamtes darf nicht zur Unterbindung des öffentlichen Lebens, zur 
Ungleichbehandlung von Gewerbetreibenden und zur weiteren Verdrängung junger Menschen führen.

Im Rahmen der Vorstellung des Konzepts erklärte das Bezirksamt, dass für sog. Mischbetriebe 
(erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Gaststätten in Verbindung mit Einzelhandel) 
Ausnahmeregelungen vorgesehen sind. Diese beziehen sich jedoch nur auf Bäckereien, Fleischereien 
und Feinkostläden, für sog. Spätverkaufsstellen (Betriebe mit einem Warensortiment, dessen 
Sortiment [zumindest in Teilen] einem Supermarkt gleicht) hingegen, soll die Sondernutzung des 
Unterstreifens künftig nicht mehr zulässig sein. Das widerspricht den Zielvorstellungen der BVV 
Pankow.

Das Bezirksamt erklärte, dass die Einschränkungen bei den Mischbetrieben eine Abwägungsfrage 
seien. Es wies darauf hin, dass das Ordnungsamt lediglich bis 22:00 Uhr kontrolliere und unterstrich, 
dass die Sondernutzung für Spätis einen wirtschaftlichen Vorteil hätte. Worin aber der Unterschied 
zwischen dem wirtschaftlichen Vorteil einer Bäckerei, einer Kneipe und eines Spätis besteht, hat das 
Bezirksamt nicht erläutert.

Spätis, die ausschließlich ein Einzelhandelsgeschäft betreiben werden, dürfen - im Gegensatz zu sog. 
Mischbetrieben - lediglich alkoholische Getränke verkaufen, nicht jedoch vor Ort ausschenken. Der 
Ausschluss von als Mischbetrieb betriebenen Spätis ist jedoch nicht nachvollziehbar, zumal wenn dieser 
Ausschluss lediglich mit dem Hinweis auf eine unterschiedliche Nutzerklientel erfolgt. Auch unter 
wettbewerbsrechtlichen Aspekten erscheint ein Ausschluss von Spätis im Mischbetrieb zweifelhaft.

Es ist nicht zu verkennen, dass Lärmbelästigung vor Spätis vorkommt und das Ordnungsamt mitunter 
vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Überwachung stellt. Durch übermäßigen Lärm 
gestörte Anwohner:innen können und sollten allerdings die Polizei verständigen, denn bei einer 
entsprechenden Beschwerdelage hat das Ordnungsamt die Möglichkeit, sich tagsüber oder auch 
schriftlich an die Betreiber:in des Spätis zu wenden. Außerdem sollte hierbei berücksichtigt werden, 
dass eine Sondernutzungsgenehmigung selbstverständlich auch versagt oder widerrufen werden kann. 
Sofern es das öffentliche Interesse erfordert, wäre dies z.B. ein adäquates Mittel, wenn wiederholt die 
Ruhezeiten von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr nicht eingehalten werden. Diese Ruhezeiten sind aber von allen 
Betrieben einzuhalten, sofern es keine Beschwerden gibt.

Wenn das Bezirksamt in seinem Konzept nunmehr transparenten Regeln zur Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenlandes aufstellt, ist ein Ausschluss von Spätis, die die Voraussetzungen des 
§ 7 Absatz 2 GastG erfüllen, weder erforderlich noch angemessen.
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Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

einstimmig

beschlossen x mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 38 Ja-Stimmen

abgelehnt 3 Gegenstimmen

zurückgezogen 3 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

2. Ausfertigung
Drucksache

Bezirksverordnetenversammlung
Pankow von Berlin

IX-0753

Antrag
Fraktion der SPD 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der SPD
Mitzeichnungen: Gruppe der FDP

Beratungsfolge:
20.09.2023 BVV BVV/017/IX

Betreff: Späti ausgeschlossen? Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes auch 
in Pankow weiterhin uneingeschränkt ermöglichen

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, 

dass Konzept für die Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Straßenlandes in 
Pankow zu überarbeiten. Ziel der Überarbeitung soll es sein, sicherzustellen, dass 
Spätverkaufsstellen auch weiterhin die Möglichkeit haben, Anträge auf Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenlandes zu stellen, um vor ihren Verkaufsstätten auch Sitzgelegenheiten 
aufzustellen. Die Anträge auf Sondernutzung sollen sowohl für den Oberstreifen als auch der 
Unterstreifen gestellt werden können. 

Den Spätverkaufsstellen soll auf Antrag eine Genehmigung zur Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenraums erteilt werden, sofern die Verkaufsstellen die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen erfüllen. Die vorrangige Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs im Rahmen 
des straßenrechtlichen Gemeingebrauchs muss dabei gewährleistet werden.

Berlin, den 12.09.2023

Einreicher: Fraktion der SPD, Gruppe der FDP
Katja Ahrens, Mike Szidat, Roland Schröder
Thomas Enge und Oliver Simon

Begründung siehe Rückseite
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Drs. IX-0753

Begründung:
Grundsätzlich ist die Erstellung eines Sondernutzungskonzepts mit einheitlichen, 
transparenten Vorgaben für die Nutzung des öffentlichen Straßenraums, wie es in der 
Sondersitzung des Ausschusses für Mobilität und öffentliche Ordnung am 29.06.2023 vom 
Bezirksamt vorgestellt wurde, zu begrüßen. Der vollständige Ausschluss der Spätis von der 
Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes ist jedoch zu pauschal und wird einer 
angemessenen Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Ermessensspielraums nicht 
gerecht. 

Das Bezirksamt macht es sich zu einfach, wenn es mit Hinweis auf zu geringe personelle 
Ressourcen, eine einzelne Gruppe von Gewerbebetrieben von vornherein von diesen 
Regelungen ausschließt. Ein Kontrolldefizit des Bezirksamtes darf nicht zur Unterbindung des 
öffentlichen Lebens, zur Ungleichbehandlung von Gewerbetreibenden und zur weiteren 
Verdrängung junger Menschen führen.

Im Rahmen der Vorstellung des Konzepts erklärte das Bezirksamt, dass für sog. Mischbetriebe 
(erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Gaststätten in Verbindung mit Einzelhandel) 
Ausnahmeregelungen vorgesehen sind. Diese beziehen sich jedoch nur auf Bäckereien, 
Fleischereien und Feinkostläden, für sog. Spätverkaufsstellen (Betriebe mit einem 
Warensortiment, dessen Sortiment [zumindest in Teilen] einem Supermarkt gleicht) hingegen, 
soll die Sondernutzung des Unterstreifens künftig nicht mehr zulässig sein. Das widerspricht 
den Zielvorstellungen der BVV Pankow.

Das Bezirksamt erklärte, dass die Einschränkungen bei den Mischbetrieben eine 
Abwägungsfrage seien. Es wies darauf hin, dass das Ordnungsamt lediglich bis 22:00 Uhr 
kontrolliere und unterstrich, dass die Sondernutzung für Spätis einen wirtschaftlichen Vorteil 
hätte. Worin aber der Unterschied zwischen dem wirtschaftlichen Vorteil einer Bäckerei, einer 
Kneipe und eines Spätis besteht, hat das Bezirksamt nicht erläutert.

Spätis, die ausschließlich ein Einzelhandelsgeschäft betreiben werden, dürfen - im Gegensatz 
zu sog. Mischbetrieben - lediglich alkoholische Getränke verkaufen, nicht jedoch vor Ort 
ausschenken. Der Ausschluss von als Mischbetrieb betriebenen Spätis ist jedoch nicht 
nachvollziehbar, zumal wenn dieser Ausschluss lediglich mit dem Hinweis auf eine 
unterschiedliche Nutzerklientel erfolgt. Auch unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten 
erscheint ein Ausschluss von Spätis im Mischbetrieb zweifelhaft.

Es ist nicht zu verkennen, dass Lärmbelästigung vor Spätis vorkommt und das Ordnungsamt 
mitunter vor besondere Herausforderungen hinsichtlich der Überwachung stellt. Durch 
übermäßigen Lärm gestörte Anwohner:innen können und sollten allerdings die Polizei 
verständigen, denn bei einer entsprechenden Beschwerdelage hat das Ordnungsamt die 
Möglichkeit, sich tagsüber oder auch schriftlich an die Betreiber:in des Spätis zu wenden. 
Außerdem sollte hierbei berücksichtigt werden, dass eine Sondernutzungsgenehmigung 
selbstverständlich auch versagt oder widerrufen werden kann. Sofern es das öffentliche 
Interesse erfordert, wäre dies z.B. ein adäquates Mittel, wenn wiederholt die Ruhezeiten von 
22:00 Uhr bis 6:00 Uhr nicht eingehalten werden. Diese Ruhezeiten sind aber von allen 
Betrieben einzuhalten, sofern es keine Beschwerden gibt.

Wenn das Bezirksamt in seinem Konzept nunmehr transparenten Regeln zur Sondernutzung 
des öffentlichen Straßenlandes aufstellt, ist ein Ausschluss von Spätis, die die 
Voraussetzungen des § 7 Absatz 2 GastG erfüllen, weder erforderlich noch angemessen.
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Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

einstimmig

beschlossen x mehrheitlich

beschlossen mit Änderung 38 Ja-Stimmen

abgelehnt 3 Gegenstimmen

zurückgezogen 3 Enthaltungen

federführend
x überwiesen in den Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung

mitberatend in den Ausschuss für

sowie in den Ausschuss für

Drucksache
Bezirksverordnetenversammlung

Pankow von Berlin

IX-0753

Änderungsantrag
Linksfraktion 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion der SPD
Mitzeichnungen: Gruppe der FDP

Beratungsfolge:
20.09.2023 BVV BVV/017/IX

Betreff: Späti ausgeschlossen? Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes auch 
in Pankow weiterhin uneingeschränkt ermöglichen

Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, 

dass Konzept für die Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Straßenlandes in 
Pankow zu überarbeiten. Ziel der Überarbeitung soll es sein, sicherzustellen, dass 
Spätverkaufsstellen auch weiterhin die Möglichkeit haben, Anträge auf Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenlandes zu stellen, um vor ihren Verkaufsstätten auch Sitzgelegenheiten 
aufzustellen. Die Anträge auf Sondernutzung sollen sowohl für den Oberstreifen als auch der 
Unterstreifen gestellt werden können. 

Den Spätverkaufsstellen soll auf Antrag eine Genehmigung zur Sondernutzung des 
öffentlichen Straßenraums erteilt werden. Die vorrangige Sicherheit des Fuß- und 
Radverkehrs im Rahmen des straßenrechtlichen Gemeingebrauchs muss dabei gewährleistet 
werden.

Berlin, den 20.09.2023

Einreicher: Linksfraktion
Wolfram Kempe, Maria Bigos, Maximilian Schirmer

Begründung siehe Rückseite
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Drs. IX-0753

Begründung:
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Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin
IX. Wahlperiode

Anwesenheitsliste 
Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung am: 18.01.2024

Beginn: 19:30 Uhr Ende: Unterschrift:
F. d. R. d. A.

Ausdruck vom: 11.01.2024 

Bezirksverordnete Unterschrift Vertreter

  Ahrens, Katja  - SPD -  

  Bittner, Denise  - CDU -  

  Bordfeld, Frederik  - Linke -  

  Drewitz, Jan  - Bü 90/Grüne -  

  Flores Rivera, Patrizia  - Bü 90/Grüne 
-  

  Gänger, Silke  - Bü 90/Grüne -  

  Kempe, Wolfram  - Linke -  

  Knebel, Sibylla Susanne  - CDU -  

  N.N., AfD  - AfD -  

  Paul, David  - CDU -  

  Simon, Oliver  - FDP -  

  Streeck, Jan-Philip  - AfD -  

  Szidat, Mike  - SPD -  

Bürgerdeputierte Unterschrift Vertreter

  Deisler, Jonathan  - auf Antrag Linke -  

  Feihe, Felix  - auf Antrag CDU -  

  Haustein, Jens  - auf Antrag Bü 
90/Grüne -  

  Hübner, Matthias  - auf Antrag SPD -  

stellv. Bürgerdeputierte Unterschrift Vertreter

  Boschert, Carlos  - auf Antrag SPD -  

  Ehrhardt, Friedrich  - auf Antrag Bü 
90/Grüne -  



Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin
IX. Wahlperiode

Anwesenheitsliste 
Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung am: 18.01.2024

Beginn: 19:30 Uhr Ende: Unterschrift:
F. d. R. d. A.

Ausdruck vom: 11.01.2024 

  Struck, Olaf  - auf Antrag CDU -  

BA-Mitglied Unterschrift Vertreter

  Anders-Granitzki, Manuela  - CDU -  
BzStRin

 



Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin
IX. Wahlperiode

Anwesenheitsliste 
Ausschuss für Mobilität und öffentliche Ordnung am: 18.01.2024

Ausdruck vom: 11.01.2024 
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	Antrag
	Betreff:	Späti ausgeschlossen? Sondernutzung des öffentlichen Straßenlandes auch in Pankow weiterhin uneingeschränkt ermöglichen
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